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Magistrat Florstadt, den 08.09.2022 
Haupt- und Personalverwaltung  
  

 
Beschlussvorlage 

 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Magistrat der Stadt Florstadt 13.09.2022  
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Florstadt 21.09.2022  

 
Drucksache Nr.: VL-2022-0152 

 
 
Betreff: 
 

 
Änderung der Hauptsatzung   
 

 
 
I. Sachliche Darstellung: 
 

Die seit dem 01. August 2016 gültige Hauptsatzung der Stadt Florstadt wird in folgenden Punkten 
geändert:  
 
§ 1 Absatz 3 Nummer 8:  
 
Alte Fassung:  
 
Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung, Zahlungsaufschub, Ratenzahlung und 
Erlass von Ansprüchen sind in einer Dienstanweisung vom 24.01.2002 gesondert geregelt.  
 
Neue Fassung: 
 
 Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung, Zahlungsaufschub, Ratenzahlung und 
Erlass von Ansprüchen sind in einer Dienstanweisung gesondert geregelt.  
 
Desweitern wird die Präambel entsprechend aktualisiert:  
 
Alte Fassung:  
 
 
 
 

II. Beschlussvorschlag: 
 

Der Magistrat der Stadt Florstadt empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung der Änderung der 
Hauptsatzung zuzustimmen.   
 

 
 
Jörg Stürtz 
 
 




